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Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste 
Bezirksstadtrat 

15.01.2018  

 
 
Herrn Bezirksverordneten 
Gregor Kijora, Fraktion der SPD  

 

über  

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow von Berlin 

 

über  

den Bezirksbürgermeister  

Kleine Anfrage 0258/VIII 

über 

Baustellenunfall Mühlenstraße/Ötztaler Straße. Keine sichere Straßenquerung 
möglich? 

 

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten: 

Auf der Baustelle Mühlenstraße Ecke Ötztaler Straße (Google-Maps) ist Anfang De-
zember das Baugerüst eingestürzt. Seitdem ist der Bürgersteig auf diesem Straßen-
abschnitt gesperrt, da die Schäden noch nicht beseitigt wurden. Die betrifft haupt-
sächlich das umgestürzte Gerüst, welches noch auf dem Fußweg liegt. (siehe Anla-
ge) 
 
Genau auf diesem Straßenabschnitt befinden sich auf der Mühlenstraße zwei Fuß-
gängerinseln, welche erst vor wenigen Jahren zur sicheren Überquerung der vielbe-
fahrenen 96a errichtet wurden. Insbesondere für die Kita-Kinder und Eltern der Kita 
Sonnenkäfer und Schülerinnen und Schüler der Janusz-Korczak-Oberschule sind 
diese Fußgängerinseln wichtig. 
 
Beide Inseln führen in Richtung Kita und Schule aktuell direkt auf den gesperrten und 
somit nicht nutzbaren Fußweg.  
Das Bezirksamt wird diesbezüglich um die Beantwortung folgender Fragen gebeten: 
 
 
  

https://www.google.de/maps/place/52%C2%B033'45.0%22N+13%C2%B024'35.3%22E/@52.562486,13.4092588,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.5624861!4d13.4098059
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1) Ist dem Bezirksamt die genannte Situation bekannt? 

 
Das Bezirksamt (Straßen- und Grünflächenamt) wurde am 21.12.2017 durch das 
bauausführende Unternehmen schriftlich über den Unfall vom 16.12.2017 informiert. 
 

2) Ist das Bezirksamt tätig geworden, um die den Abschnitt des Bürgersteiges so 
schnell wie möglich wieder nutzbar zu machen. Wenn ja wie? Wenn nein warum 
nicht? 

 
Die Unfallstelle wurde durch das bauausführende Unternehmen soweit geräumt, 
dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit durch lose Teile usw. bestand. 
 
Seitens der Versicherung des Schadenverursachers wurde ein Gutachter beauftragt. 
Eine vollständige Beräumung des Unfallbereichs darf daher erst erfolgen, wenn der 
Gutachter diesen Bereich nach erfolgter Begutachtung freigegeben hat. 
 
Aus diesem Grund muss der Fußweg entlang der Mühlenstr. zwischen den beiden 
Fußgängerinseln bis auf Weiteres gesperrt bleiben. 
 

3) Aus welchen Gründen wurden die Schäden fast einen Monat lang nicht besei-
tigt? 

 
Siehe Antwort zu Frage 2 
 

4) Wann ist damit zu rechnen, dass der Bürgersteig auf dem entsprechenden 
Straßenabschnitt wieder nutzbar ist? 

 
Das Gutachten wurde inzwischen erstellt und der Bereich zur Räumung bzw. Besei-
tigung der Schäden freigegeben. Aus betrieblichen Gründen des bauausführenden 
Unternehmens kann die vollständige Wiederherstellung der angeordneten Fußgän-
gerführung (Tunnel) entlang der Mühlenstr. erst am 15.01.2018 erfolgen. 
 
Sobald die Fußgängerführung wieder hergestellt ist, wird der Fußweg für die Öffent-
lichkeit freigegeben. 
 
 
 
Vollrad Kuhn 


	Kleine Anfrage 0258/VIII
	Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten:


